
Anlage 2 
Änderung der Abwassersatzung zum 01.01.2017 – Synopsis 
 
Regelung alt Regelung neu ab 01.01.2017 Bemerkungen 
§ 2 Begriffsbestimmungen 
 
(2) Öffentliche Abwasseranlagen haben den 
Zweck, das im Gemeindegebiet angefallene 
Abwasser zu sammeln, den Abwasserbehand-
lungsanlagen zuzuleiten und zu reinigen. Öf-
fentliche Abwasseranlagen sind insbesondere 
die öffentlichen Kanäle, Anlagen zur Ableitung 
von Grund- und Drainagewasser, durch die die 
öffentlichen Abwasseranlagen entlastet wer-
den, Regenrückhaltebecken, Regenüberlauf- 
und Regenklärbecken, Retentionsbodenfilter, 
Abwasserpumpwerke, Kläranlagen und Versi-
ckerungs- und Rückhalteanlagen für Nieder-
schlagswasser (u.a. Mulden- und Rigolensys-
teme, Sickermulden/-teiche/-schächte), soweit 
sie nicht Teil der Grundstücksentwässerungs-
anlage sind sowie offene und geschlossene 
Gräben, soweit sie von der Gemeinde zur öf-
fentlichen Abwasserbeseitigung benutzt wer-
den.  
Zu den öffentlichen Abwasseranlagen gehört 
auch der Teil der Hausanschlussleitung, der im 
Bereich der öffentlichen Verkehrs- und Grün-
flächen verläuft (Grundstücksanschluss). 
 

§ 2 Begriffsbestimmungen 
 
(2) Öffentliche Abwasseranlagen haben den 
Zweck, das im Gemeindegebiet angefallene 
Abwasser zu sammeln, den Abwasserbehand-
lungsanlagen zuzuleiten und zu reinigen. Öf-
fentliche Abwasseranlagen sind insbesondere 
die öffentlichen Kanäle, Anlagen zur Ableitung 
von Grund- und Drainagewasser, durch die die 
öffentlichen Abwasseranlagen entlastet wer-
den, Regenrückhaltebecken, Regenüberlauf- 
und Regenklärbecken, Retentionsbodenfilter, 
Abwasserpumpwerke, Kläranlagen und Versi-
ckerungs- und Rückhalteanlagen für Nieder-
schlagswasser (u.a. Mulden- und Rigolensys-
teme, Sickermulden/-teiche/-schächte), soweit 
sie nicht Teil der Grundstücksentwässerungs-
anlage sind sowie offene und geschlossene 
Gräben, soweit sie von der Gemeinde zur öf-
fentlichen Abwasserbeseitigung benutzt wer-
den.  
Zu den öffentlichen Abwasseranlagen gehören 
auch für die Abwasserbeseitigung herge-
stellte künstliche Gewässer gemäß § 17 
Abs. 1 Nr. 1 KAG sowie der Teil der Hausan-
schlussleitung, der im Bereich der öffentlichen 
Verkehrs- und Grünflächen verläuft (Grund-
stücksanschluss). 
 

Anpassung an die Mustersatzung des Gemeindetags 

§ 2 Begriffsbestimmungen 
 
(3) Grundstücksentwässerungsanlagen sind 
alle Einrichtungen, die der Sammlung, Vorbe-
handlung, Prüfung und Ableitung des Abwas-
sers bis zur öffentlichen Abwasseranlage die-
nen. Dazu gehören insbesondere Leitungen, 
die im Erdreich oder im Fundamentbereich 

§ 2 Begriffsbestimmungen 
 
(3) Grundstücksentwässerungsanlagen sind 
alle Einrichtungen, die der Sammlung, Vorbe-
handlung, Prüfung und Ableitung des Abwas-
sers bis zur öffentlichen Abwasseranlage die-
nen. Dazu gehören insbesondere Leitungen, 
die im Erdreich oder im Fundamentbereich 

Anpassung an die Mustersatzung des Gemeindetags 
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verlegt sind und das Abwasser dem Grund-
stücksanschluss zuführen (Grundleitungen), 
Prüfschächte sowie die sie sich auf privaten 
Grundstücksflächen befindlichen Pumpanla-
gen bei einer Abwasserdruckentwässerung.  
 
 

verlegt sind und das Abwasser dem Grund-
stücksanschluss zuführen (Grundleitungen), 
Prüfschächte sowie Pumpanlagen bei einer 
Abwasserdruckentwässerung und Versi-
ckerungs- und Rückhalteanlagen für Nie-
derschlagswasser, soweit sie sich auf pri-
vaten Grundstücksflächen befinden.  
 

§ 3 Berechtigung und Verpflichtung zum An-
schluss und zur Benutzung 
 
(1) Die Eigentümer von Grundstücken, auf 
denen Abwasser anfällt, sind nach näherer 
Bestimmung dieser Satzung berechtigt und 
verpflichtet, ihre Grundstücke an die öffentli-
chen Abwasseranlagen anzuschließen, diese 
zu benutzen und das gesamte auf den Grund-
stücken anfallende Abwasser der Gemeinde 
im Rahmen des § 45 b Abs. 1 und 2 WG zu 
überlassen. Der Erbbauberechtigte oder sonst 
dinglich zur baulichen Nutzung des Grund-
stücks Berechtigte tritt an die Stelle des Eigen-
tümers. 
 

§ 3 Berechtigung und Verpflichtung zum An-
schluss und zur Benutzung 
 
(1) Die Eigentümer von Grundstücken, auf 
denen Abwasser anfällt, sind nach näherer 
Bestimmung dieser Satzung berechtigt und 
verpflichtet, ihre Grundstücke an die öffentli-
chen Abwasseranlagen anzuschließen, diese 
zu benutzen und das gesamte auf den Grund-
stücken anfallende Abwasser der Gemeinde im 
Rahmen des § 46 Abs. 1 und Abs. 2 WG zu 
überlassen. Der Erbbauberechtigte oder sonst 
dinglich zur baulichen Nutzung des Grund-
stücks Berechtigte tritt an die Stelle des Eigen-
tümers. 
 

Anpassung der Rechtsverweise aufgrund der Ände-
rung des Wassergesetztes 

§ 5 Befreiungen 
 
Von der Verpflichtung zum Anschluss seines 
Grundstücks an die öffentliche Abwasserbesei-
tigung und von der Pflicht zur Benutzung deren 
Einrichtung ist aufgrund § 45 b Abs. 4 Satz 3 
WG der nach § 3 Abs. 1 und 2 Verpflichtete 
auf Antrag insoweit und solange zu befreien, 
als ihm der Anschluss bzw. die Benutzung 
wegen seines die öffentlichen Belange über-
wiegenden privaten Interesses an der eigenen 
Beseitigung des Abwassers nicht zugemutet 
werden kann, und die Befreiung wasserwirt-
schaftlich unbedenklich ist. 
 

§ 5 Befreiungen 
 
Von der Verpflichtung zum Anschluss seines 
Grundstücks an die öffentliche Abwasserbesei-
tigung und von der Pflicht zur Benutzung deren 
Einrichtungen ist aufgrund § 46 Abs. 5 Satz 1 
WG der nach § 3 Abs. 1 und 2 Verpflichtete auf 
Antrag insoweit und solange zu befreien, als 
ihm der Anschluss bzw. die Benutzung wegen 
seines die öffentlichen Belange überwiegen-
den privaten Interesses an der eigenen Besei-
tigung des Abwassers nicht zugemutet werden 
kann und die Befreiung wasserwirtschaftlich 
unbedenklich ist. 
 

Anpassung der Rechtsverweise aufgrund der Ände-
rung des Wassergesetztes 
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§ 7 Anschlüsse im Einzelfall, Mehrkostenver-
einbarung 
 
(3) Schließt die Gemeinde in Einzelfällen Ab-
wasser von der Beseitigung aus, bedarf dies 
der Zustimmung der Wasserbehörde (§ 45 b 
Abs. 4 Satz 2 WG). 
 

§ 7 Anschlüsse im Einzelfall, Mehrkostenver-
einbarung 
 
(3) Schließt die Gemeinde in Einzelfällen Ab-
wasser von der Beseitigung aus, bedarf dies 
der Zustimmung der Wasserbehörde (§ 46 
Abs. 4 Satz 2 WG). 
 

Anpassung der Rechtsverweise aufgrund der Ände-
rung des Wassergesetztes 

§ 8 Einleitungsbeschränkungen 
 
(3) Die Einleitung von Abwasser, das der Be-
seitigungspflicht nicht unterliegt und von sons-
tigem Wasser bedarf der schriftlichen Geneh-
migung der Gemeinde. Die Einleitung von 
sonstigem Wasser (z.B. Drainagewasser, 
Grundwasser) ist untersagt.  Soweit die Ein-
leitung von sonstigem Wasser nach der bishe-
rigen Abwassersatzung mit schriftlicher Ge-
nehmigung der Gemeinde zulässig war, darf 
diese im genehmigten Umfang weitergeführt 
werden. Die Weiterführung ist ausgeschlos-
sen, wenn sich die Gemeinde in der schriftli-
chen Genehmigung eine Kündigungs-
/Widerrufsmöglichkeit eingeräumt hat und von 
dieser Gebrauch macht. 

§ 8 Einleitungsbeschränkungen 
 
(3) Die Einleitung von Abwasser, das der Be-
seitigungspflicht nicht unterliegt und von sons-
tigem Wasser (z.B. Drainagewasser, Grund-
wasser) bedarf der schriftlichen Genehmigung 
der Gemeinde. Soweit die Einleitung von sons-
tigem Wasser nach der bisherigen Abwasser-
satzung mit schriftlicher Genehmigung der 
Gemeinde zulässig war, darf diese im geneh-
migten Umfang weitergeführt werden. Die Wei-
terführung ist ausgeschlossen, wenn sich die 
Gemeinde in der schriftlichen Genehmigung 
eine Kündigungs-/Widerrufsmöglichkeit einge-
räumt hat und von dieser Gebrauch macht. 
 

Anpassung an die Mustersatzung des Gemeindetags 

§ 9 Eigenkontrolle 
 
(1) Die Gemeinde kann verlangen, dass auf 
Kosten des Grundstückseigentümers oder des 
Besitzers Vorrichtungen zur Messung und Re-
gistrierung der Abflüsse und der Beschaffen-
heit der Abwässer zur Bestimmung der Schad-
stoffracht in die Grundstücksentwässerungsan-
lage eingebaut oder an sonst geeigneter Stelle 
auf dem Grundstück angebracht, betrieben 
und in ordnungsgemäßem Zustand gehalten 
werden. 

§ 9 Eigenkontrolle 
 
(1) Die Gemeinde kann verlangen, dass auf 
Kosten des Verpflichteten (nach § 3 Absätze 
1 und 2) Vorrichtungen zur Messung und Re-
gistrierung der Abflüsse und der Beschaffen-
heit der Abwässer sowie zur Bestimmung der 
Schadstofffracht in die Grundstücksentwässe-
rungsanlage eingebaut oder an sonst geeigne-
ter Stelle auf dem Grundstück angebracht, 
betrieben und in ordnungsgemäßem Zustand 
gehalten werden. 

Anpassung an die Mustersatzung des Gemeindetags 
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§ 11 Grundstücksbenutzung 
 
Die Grundstückseigentümer sind unter den 
Voraussetzungen der §§ 88 ff des Wasserge-
setzes für Baden-Württemberg verpflichtet, für 
Zwecke der öffentlichen Abwasserbeseitigung 
das Verlegen von Kanälen einschließlich Zu-
behör und Ab- und Fortleitung von Abwasser 
über ihre Grundstücke gegen Entschädigung 
zu dulden. Die Grundstückseigentümer haben 
insbesondere den Anschluss anderer Grund-
stücke an die Anschlussleitung zu ihren 
Grundstücken zu dulden. 
 

§ 11 Grundstücksbenutzung 
 
Die Grundstückseigentümer sind unter den 
Voraussetzungen der § 93 Wasserhaushalts-
gesetz (WHG) verpflichtet, für Zwecke der 
öffentlichen Abwasserbeseitigung das Verle-
gen von Kanälen einschließlich Zubehör und 
Ab- und Fortleitung von Abwasser über ihre 
Grundstücke gegen Entschädigung zu dulden. 
Die Grundstückseigentümer haben insbeson-
dere den Anschluss anderer Grundstücke an 
die Anschlussleitung zu ihren Grundstücken zu 
dulden. 
 

Anpassung der Rechtsverweise aufgrund der Ände-
rung des Wassergesetztes/Wasserhaushaltsgesetzes 

§ 12 Grundstücksanschlüsse 
 
(3) Jedes Grundstück erhält einen Grund-
stücksanschluss; werden Grundstücke im 
Trennverfahren entwässert, gelten beide An-
schlusskanäle als ein Grundstücksanschluss. 
Die Gemeinde kann mehr als einen Grund-
stücksanschluss herstellen, soweit sie es für 
technisch notwendig hält. In besonders be-
gründeten Fällen (z.B. Sammelgaragen, Rei-
henhäuser) kann die Gemeinde den Anschluss 
mehrerer Grundstücke über einen gemeinsa-
men Grundstücksanschluss vorschreiben oder 
auf Antrag zulassen. 
 

§ 12 Grundstücksanschlüsse 
 
(3) Jedes Grundstück, das erstmalig an die 
öffentlichen Abwasseranlagen angeschlos-
sen wird, erhält einen Grundstücksanschluss; 
werden Grundstücke im Trennverfahren ent-
wässert, gelten die beiden Anschlüsse als ein 
Grundstücksanschluss. Die Gemeinde kann 
mehr als einen Grundstücksanschluss herstel-
len, soweit sie es für technisch notwendig hält. 
In besonders begründeten Fällen (zum Bei-
spiel Sammelgaragen, Reihenhäuser) kann die 
Gemeinde den Anschluss mehrerer Grundstü-
cke über einen gemeinsamen Grundstücksan-
schluss vorschreiben oder auf Antrag zulas-
sen. 
 

Anpassung an die Mustersatzung des Gemeindetags 

§ 14 Private Grundstücksanschlüsse 
 
(2) Entspricht ein Grundstücksanschluss nach 
Beschaffenheit und Art der Verlegung den all-
gemein anerkannten Regeln der Technik und 

§ 14 Private Grundstücksanschlüsse 
 
(2) Entspricht ein Grundstücksanschluss nach 
Beschaffenheit und Art der Verlegung den all-
gemein anerkannten Regeln der Technik und 

Anpassung an die Mustersatzung des Gemeindetags 
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etwaigen zusätzlichen Bestimmungen der 
Gemeinde, und verzichtet der Grundstücksei-
gentümer schriftlich auf seine Rechte an der 
Leitung, so ist der Grundstücksanschluss auf 
sein Verlangen von der Gemeinde zu über-
nehmen. Dies gilt nicht für Leitungen im Au-
ßenbereich. 
 

etwaigen zusätzlichen Bestimmungen der Ge-
meinde und verzichtet der Grundstückseigen-
tümer schriftlich auf seine Rechte an der Lei-
tung, so ist der Grundstücksanschluss auf sein 
Verlangen von der Gemeinde zu übernehmen. 
Dies gilt nicht für Leitungen im Außenbereich 
(§ 35 BauGB). 
 

§ 21 Abnahme und Prüfung der Grundstück-
sentwässerungsanlagen, Zutrittsrecht, Indirek-
teinleiterkataster 
 
(4) Die Gemeinde ist nach § 83 Abs. 3 WG 
i.V.m. der Eigenkontrollverordnung des Landes 
verpflichtet, Betriebe, von deren Abwasseran-
fall nach Beschaffenheit und Mängel ein er-
heblicher Einfluss auf die öffentliche Abwas-
serbehandlungsanlage zu erwarten ist, in ei-
nem sogenannten Indirekteinleiterkataster zu 
erfassen. Dieses wird bei der Gemeinde ge-
führt und wird auf Verlangen der Wasserbe-
hörde vorgelegt. Erfasst werden die in Anhang 
2 Nr. 5 der Eigenkontrollverordnung, in der 
jeweils gültigen Fassung, aufgeführten Betrie-
be. 
 
Zur Erfüllung dieser Verpflichtung vereinbart 
die Gemeinde mit den Verantwortlichen dieser 
Betriebe die Lieferung folgender Angaben, 
soweit diese nicht aus den der Gemeinde vor-
liegenden Unterlagen bzw. zugänglichen In-
formationsquellen ermittelt werden können. 
 
Dabei handelt es sich um folgende Angaben: 
 
Name des Betriebs, Produktion (Art, Umfang), 
Abwassermenge (m³/Tag), ggf. pro Einzelein-
leitung, Art der Abwasserbehandlungsanla-
ge(n) (Haupteinsatzstoffe, Hauptabwasserin-

§ 21 Abnahme und Prüfung der Grundstück-
sentwässerungsanlagen, Zutrittsrecht, Indirek-
teinleiterkataster 
 
(4) Die Gemeinde ist nach § 49 Abs. 1 WG in 
Verbindung mit der Eigenkontrollverordnung 
des Landes verpflichtet, Betriebe, von deren 
Abwasseranfall nach Beschaffenheit und Men-
ge ein erheblicher Einfluss auf die öffentliche 
Abwasserbehandlungsanlage, deren Wirk-
samkeit, Betrieb oder -Unterhaltung oder 
auf das Gewässer zu erwarten ist, in einem 
so genannten Indirekteinleiterkataster zu er-
fassen. Dieses wird bei der Gemeinde geführt 
und auf Verlangen der Wasserbehörde über-
mittelt. Die Verantwortlichen dieser Betriebe 
sind verpflichtet, der Gemeinde, auf deren 
Anforderung hin die für die Erstellung des 
Indirekteinleiterkatasters erforderlichen 
Angaben zu machen. Dabei handelt es sich 
um folgende Angaben: Namen des Betriebs 
und der Verantwortlichen, Art und Umfang 
der Produktion, eingeleitete Abwassermen-
ge, Art der Abwasservorbehandlungsanlage 
sowie der wesentlichen Abwasserinhalts-
stoffe. Hierzu gehören insbesondere auch 
solche Stoffe, die in Anlage 5 und 7 der 
Oberflächengewässerverordnung genannt 
sind. Die Gemeinde wird dabei die Geheim-
haltungspflicht von Geschäfts- und Be-
triebsgeheimnissen sowie die Belange des 

Anpassung der Rechtsverweise aufgrund der Ände-
rung des Wassergesetztes 
 
Anpassung an die Mustersatzung des Gemeindetags 
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haltsstoffe), Verantwortliche im Betrieb (Name, 
Telefonnummer) und eingesetzte Chemikalien 
und Zusatzmittel. 
 
Die Gemeinde wird dabei die Geheimhal-
tungspflicht von Geschäfts- und Betriebsge-
heimnissen sowie die Belange des Daten-
schutzes beachten. 
 

Datenschutzes beachten. 
 
 

§ 42 Höhe der Abwassergebühr 
 
(1) Die Schmutzwassergebühr (§ 40) beträgt je 
m3 Schmutzwasser 
ab dem 01.01.2015     2,38 € 
 
(2) Wird Schmutzwasser in öffentliche Kanäle 
eingeleitet, die nicht an ein Klärwerk ange-
schlossen sind, beträgt die Gebühr je m3 
Schmutzwasser 
ab dem 01.01.2015     1,01  € 
 
(3) Die Abwassergebühr für Abwasser, das zu 
einer öffentlichen Abwasserbehandlungsanla-
ge gebracht wird (§ 38 Abs. 3),  
beträgt je m³ Abwasser  32,40 € 
 
(4) Die Niederschlagswassergebühr (§ 40a) 
beträgt je m² der nach § 40a Abs. 2 bis 4 ge-
wichteten versiegelten Fläche 
ab dem 01.01.2015       0,45 € 
 
(5) Beginnt oder endet die gebührenpflichtige 
Benutzung in den Fällen des § 40a während 
des Veranlagungszeitraumes, wird für jeden 
Kalendermonat, in dem die Gebührenpflicht 
besteht, ein Zwölftel der Jahresgebühr ange-
setzt. 
 

§ 42 Höhe der Abwassergebühr 
 
(1) Die Schmutzwassergebühr (§ 40) beträgt je 
m3 Schmutzwasser 
ab dem 01.01.2017       2,18 € 
 
(2) Wird Schmutzwasser in öffentliche Kanäle 
eingeleitet, die nicht an ein Klärwerk ange-
schlossen sind, beträgt die Gebühr je m3 
Schmutzwasser 
ab dem 01.01.2017          0,89 € 
 
(3) Die Abwassergebühr für Abwasser, das zu 
einer öffentlichen Abwasserbehandlungsanla-
ge gebracht wird (§ 38 Abs. 3),  
beträgt je m³ Abwasser   32,40 € 
 
(4) Die Niederschlagswassergebühr (§ 40a) 
beträgt je m² der nach § 40a Abs. 2 bis 4 ge-
wichteten versiegelten Fläche 
ab dem 01.01.2017           0,42 € 
 
(5) Beginnt oder endet die gebührenpflichtige 
Benutzung in den Fällen des § 40a während 
des Veranlagungszeitraumes, wird für jeden 
Kalendermonat, in dem die Gebührenpflicht 
besteht, ein Zwölftel der Jahresgebühr ange-
setzt. 
 

Änderung der Abwassergebühr zum 01.01.2017 

§ 43 Entstehung der Gebührenschuld § 43 Entstehung der Gebührenschuld Anpassung an die Mustersatzung des Gemeindetags 
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(5) bisher nicht vorhanden 

 
(5) Die Gebührenschuld gemäß § 38 Abs. 1 
ruht auf dem Grundstück bzw. dem Erbbau-
recht als öffentliche Last (§ 13 Abs. 3 i.V. 
mit § 27 KAG). 

 


